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Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1 – Handwerksordnung 

 
2. Abschnitt – Ausübung der Berufe des Installationsgewerbes 

 
Art. 28 (Berufe) 

(1) Das Installationsgewerbe umfasst folgende Berufe: 

a) Elektrotechniker/Elektrotechnikerin, 
b) Elektromechaniker/Elektromechanikerin, 
c) Anlagenelektroniker/Anlagenelektronikerin, 
d) Kommunikationstechniker/Kommunikationstechnikerin, 
e) Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker/ Heizungs-, Lüftungs- und 

Sanitärtechnikerin, 19) 
f) Feuerungstechniker/Feuerungstechnikerin, 
g) Kälte- und Klimatechniker/Kälte- und Klimatechnikerin, 
h) Aufzugstechniker/Aufzugstechnikerin, 
i) Installateur von Blitzschutzanlagen/Installateurin von Blitzschutzanlagen, 
j) Hafner/Hafnerin, 
k) Kaminkehrer/Kaminkehrerin, 
l) 20) 

m) andere ähnliche Tätigkeiten, die die Installation, den Um- und Ausbau sowie die 
Wartung der Anlagen laut Artikel 27 zum Gegenstand haben. 21) 

 
Art. 29 (Berufliche Voraussetzungen) 

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer offenen 
Handelsgesellschaft, die Mehrheit der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, 
die Mehrheit der Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mehrheit 
der Verwalter im Falle von Konsortien und Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern bzw. 
Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - muss im Handelsregister als technisch 
verantwortliche Person angegeben sein und eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen 
erfüllen: 

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der 
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 
3, 

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in der Folge mindestens 24 Monate 
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes 
Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber eines 
fachspezifischen Betriebs,22) 

c) Abschlussdiplom einer mindestens zweijährigen Fachschule mit theoretischer und 
praktischer Ausbildung und in der Folge mindestens 24 Monate Berufserfahrung als 
Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender 
Gesellschafter oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs,22) 

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in einem einschlägigen Fachgebiet und in der 
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als 
mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber eines 
fachspezifischen Betriebs,22) 
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e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw. 
Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als mitarbeitender Gesellschafter 
oder als Inhaber eines fachspezifischen Betriebs.22) 

(1/bis) 23) 

(2) Die Feststellung der beruflichen Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung des Antrags 
auf Eintragung des Unternehmens ins Handelsregister laut dem 1. Titel, 2. Abschnitt. Bei der 
Eintragung sind die Anlagen laut Artikel 27 anzugeben, für welche das Unternehmen befähigt 
ist. 

(3) Der Auftraggeber oder der Eigentümer ist verpflichtet, mit der Installation, dem Umbau, 
dem Ausbau und der Wartung der Anlagen Unternehmen zu beauftragen, die gemäß Absatz 
1 dazu befähigt sind. 

(4) Für die Ausübung des Berufes des Kaminkehrers/der Kaminkehrerin muss neben einer der 
beruflichen Voraussetzungen laut Absatz 1 auch der positive Abschluss des 
Vorbereitungskurses zum Thema Heizanlagen und Emissionskontrolle nachgewiesen 
werden. 24) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
19)Der Buchstabe e) des Art. 28 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1. 
20)Der Buchstabe l) des Art. 28 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 15 Absatz 6 Buchstabe b) des L.G. vom 11. Jänner 2021, 
Nr. 1. 
21)Art. 28 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 4 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11 
22)Im Art. 29 Absatz 1 Buchstaben b), c), d) und e) wurden gemäß Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 10, im 
italienischen Wortlaut die Wörter „operaio specializzato o operaia specializzata“ durch die Wörter „operaio qualificato o operaia 
qualificata“ ersetzt. 
23)Art. 29 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 14. Juli 2015, Nr. 8, und später aufgehoben durch 
Art. 15 Absatz 6 Buchstabe c) des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1. 
24)Art. 29 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 11, und später so ersetzt durch Art. 
62 Absatz 3 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktualisiert am 20.10.2021 


